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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 25 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
1 Thlr.

J

Halliſche
für Stadt

Der Conrier.
L

a

Inſerate für den Tourter werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner
Univerfitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4
Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

V 104. Halle, Donnerstag den 6. Mai 1847.
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Berlin. Sitzung der Drei-Stände-Kurien am 29. April.

Nach mehrſeitigen Erinnerungen der Mitglieder uüber Un-
genauigkeiten in den Protokollen und nachdem der Marſchall
mehrere neu eingegangene Petitionsanträge an die be-
treffenden Abtheilungen zur Begutachtung überwieſen hatte,
brachte der Abgeordnete v. Bardeleben und Maurermei-
ſter Tſchocke aus Breslau die Angelegenheit des zur ſchle-
ſiſchen Ritterſchaft gehöorigen, aber wegen einer Crimi-
nalunterſuchung zum Vereinigten Landtage nicht einbe-
rufenen Grafen Reichenbach zur Sprache, mit dem An-
trage, daß die von Tſchocke deshalb eingereichte Petition
ſchleunigſt erledigt wurde. Ferner berichtete der Abgeordn.
Diergardt, daß im gewerbfleißigen Bezirke von Gladbach
mit dem Mangel an Lebensmitteln und mit der Preisſtei-
gerung derſelben auch die Arbeitsloſigkeit in erſchrecklicher
Weiſe zunehme, und daß er ſich deshalb in einer Eingabe
mit Vorſchlägen zur Abwehr der äußerſten Gefahren an
den Landtag gewandt habe. Er ſchließt ſeine kurze Nach-
richt mit den Worten Es iſt Jhnen ſämmtlich bekannt,
wie bedeutend die Ausfuhr von Getreide und Lebensmitteln

Dieſe waren Antrag des Abg. M. Flemming von Geilenkirchen,
betreffend die Amneſtirung derjenigen preußiſchen Unterthanen, welche ſich
an den letzten polniſchen Unruhen betheiligt haben Antrag des Abg. F. A.
Kayſer auf Modifikation des H. 30. des Geſetzes vom 7. Juni 1821
wegen Unterſuchung und Beſtrafung des Holzdiebſtahls Antrag des Abg.
Haeger, aus dem Reg -Bez. Köln, um Aufhebung des Poſtzwanges
bei Packeten und Ermäßigung des Geld und Brief -Porto's, ſo wie
des Porto's von Waaren Sendungen Antrag des Abg. Urra aus
Wormditt auf Abänderung des Geſetzes vom 6. Januar 1843, wegen
Aufbringung der Unterſuchungskoſten für aufgegriffene Vagabunden und
Bettler Antrag des Abg. Urra aus Wormditt um in Einklangbrin-
gung des Patents vom 3. Februar d. J. mit dem Geſetze vom 17. Ja-
nuar 1820 Antrag des Abg. Wehr aus dem Kreiſe Konitz, betreffend
die Erſparung im Gendarmerie- Weſen Antrag des Abg. der Stadt
Liegnitz, Bornemann, wegen Gleichſtellung der katholiſchen Diſſi-
denten mit den im Staate anerkannten übrigen chriſtlichen Glaubens
Genoſſen Denkſchrift des Abg. Milde aus Breslau wegen Verſtattung
des Aſſociationsrechts mit unbeſchränkter Redefreiheit ferner ein Antrag
des Abg. Wort mann aus Hamm wegen Feſtſetzung von Zwiſchenſtu
fen bei der Klaſſenſteuer.
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im Allgemeinen von Amerika iſt. Die einzige Hoffnung im
rheiniſchen Fabrikdiſtrikte iſt die, daß Amerika uns Erſatz
fur den Mangel an Abſatz auf dem Kontinente bieten werde.
Nach den Berichten, die ich aus England und Frankreich
erhalten habe ſind namhafte Beſtellungen von Amerika
auf Baumwollenwaaren eingetroffen. Wir aber ſind in der
unglücklichen Lage, daß wir an dieſen Vortheilen nicht Theil
nehmen können. Der Beſchluß der letzten Zollkonferenz
lautet dahin, daß die Baumwollfabrikanten den Zoll auf
Zwiſte mit 3 Thlr. pro Centner entrichten müſſen, ohne
daß die fur das Ausland beſtimmten Waaren Ruückzoll be
kommen. Was ſind die Folgen von ſolcher Beſteuerung?
Der Fabrikunternehmer iſt in der nämlichen Lage, wie der
Gutsbeſitzer. Wenn der Gutsbeſitzer Meliorationen vorneh
men will, wird er gewiß berechnen, ob die Ausgaben ſich
rentiren. Ebenſo iſt es beim Fabrikbeſitzer. Die preußi-
ſchen Fabrikinhaber, wenn ſie mit dem Auslande, mit den
Engländern, Franzoſen, Belgiern concurriren wollen, muſ
ſen Erſatz im Arbeitslohne ſuchen. Den geſtellten Antrag
auf einen Rückzoll für Baumwollenſtoffe verſprach der Mar
ſchall baldigſt zur Erörterung zu bringen.

Berlin. Sitzung der Drei-Stände- Kurie am 30.
April. Abermals las der Marſchall ein langes Verzeichniß
eingegangener Petitionsanträge vor. (Daſſelbe folgt am
Schluß des Berichts.) Darauf kam das Gutachten der
dritten Abtheilung der Drei-Stände-Kurie, betreffend den
Entwurf einer Verordnung über die Ausſchließung be-
ſcholtener Perſonen von ſtändiſchen Verſamm-
lungen. Referent der Abtheilung war der Landſchafts-
direktor Graf v. Stoſch zu Manze in Schleſien. Die
Kommiſſion erklärte im Prinzip ihre Uebereinſtimmung mit
dem Entwurfe, ſie nannte denſelben ein zeitgemäßes Ge
ſetz, durch welches eine wichtige Lücke der vaterländiſchen
Geſetzgebung ausgefüllt und mancherlei Zweifeln vorgebeugt
wurde. Die von ihr vorgeſchlagenen Aenderungen beruhr-
ten nirgends den Geundſatz, welcher das ganze Geſetz cha
rakteriſirt. Die Eigenthumlichkeit dieſes Geſetzes beſteht
einmal darin, daß es alle bisherigen verſchiedenen Geſetze
fur die verſchiedenen Provinzen beſeitigt und ſomit als all



gemein guültiges auftritt, dann aber auch, daß

ſondern ſogar ausdehnt und geſetzlich formulirt. Die Ver-
handlungen über den in Form einer Königl. Propoſition an
den Vereinigten Landtag gelangten Entwurf bezogen ſich
zuerſt darauf, ob das Geſetz als Ganzes anzunehmen ſei
oder nicht. Die Debatte war eine der intereſſanteſten. Sie
erinnert uns an die Adreßverhandlungen. Sie erhob ſich
weit über das ſeichte Niveau der letztern Verhandlungen
uüber den gegenwärtigen Nothſtand. Die beiden äußerſten
Enden unſres Vaterlandes ſtanden auch hier wieder zu
einander. Den Vertretern von Rheinland und Preußen
ſchloſſen ſich ſchleſiſche Deputirte an. Zuerſt ergriff der
Landtagskommiſſar das Wort. Nach einer Angabe,
daß das neue Geſetz durch einen Antrag der rheiniſchen
Provinzialſtände angeregt worden ſei, definirte der Kom-
miſſar den materiellen Jnhalt des Geſetzes dahin: 1) daß
die Ausubung der Standſchaft das hochſte politiſche Recht
und die höchſte politiſche Ehre in ſich begreife, daß alſo
alle Perſonen, welche in Beziehung auf andre politiſche
oder Standes-Funktionen eine Verminderung ihrer Ehre
erlitten hätten in keiner Weiſe die höchſte Ehre, d. h. die
der Standſchaft, ausüben könnten 2) daß die Beſcholten-
heit oder Unbeſcholtenheit, ſo weit ſie nicht aus beſtimmten
Kriterien zu erkennen ſei, von Standesgenoſſen beurtheilt
werden, daß alſo ein judicium parinm eintreten müſſe.
Ein darauf von dem weſtphaäliſchen Abgeordneten Grafen

von Galen geſtelltes Amendement wurde ſofort verwor-
fen, und ein anderes von dem Abgeordneten Delius, Fa-
brikanten in Bielefeld, beantragtes wurde bis zur Bera-
thung der einzelnen Paragraphen verſchoben. Der Abgeordn.
Kaufmann Bruſt aus Boppard trug vor, daß er die un-
freiwillige Urſache zu dem gegenwärtigen Geſetze geweſen
ſei. Man habe ihn in eine Unterſuchung verwickelt, gerade
als die rheiniſchen Provinzialſtaände zuſammengetreten wä-
ren, lediglich um ihm das Recht der Standſchaft zu ver-
kurzen. Der Prozeß ſei ein Tendenzprozeß geweſen. Die

Unterſuchung ſei in großartigem Maßſtabe geführt wor-
den und habe damit geendigt, daß er freigeſprochen wor-
den ſei. Man habe ihn vom Landtage entfernt und be-
ſtraft, ohne daß ein Urtheil geſprochen worden. Dies Bei-
ſpiel fuühre er an, um zu zeigen, wie ſorgfältig die Be
ſtimmungen eines Geſetzes erwogen werden mußten, wodurch
die Ehre, der gute Name, und politiſches Recht nur zu
leicht gefährdet werden könnten.“ Hier in dieſem Ge-
ſetze ſagt er ſoll die Beſcholtenheit auf allerhand

Weiſe beſtimmt und anerkannt werden. Eine Beſcholten-
heit beſteht nur dann, wenn irgend einem Abgeordneten,
irgend einem Manne Ehre und Buürgerrecht durch ein Ur-
theil entzogen ſind, eher kann von einer Beſcholtenheit
nicht die Rede ſein. Ein berühmter Rechtslehrer hat viel-
mehr geſagt: ubi aceusare et diffamare sufficit. Wenn alſo
die bloße Anklage der Unterſuchung hinreicht, ſo iſt nichts
ſicher und beſonders, weil die Regierung es in ihrer Hand
hat, jede ihr mißliebige Perſon vor Ausuübung ſtaändiſcher
Rechte zu entfernen.“ Am Schluſſe ſeiner Rede trug der
Abgeordnete auf Verwerfung des Geſetzes an. Der Kom-
miſſar erklärte ſich bereit, zur nähern Einſicht in den
beruhrten Einzelfall, welcher zum Geſetzentwurf die nächſte
Veranlaſſung gegeben, die ſämmtlichen Akten im Sekreta-
riat fur die Stände niederlegen zu wollen. Jn einem län

gern Vortrage ſprach darauf der Abgeordnete Kaufmann
„Meviſſen aus Dulken ſeine Anſichten aus und ſtellte ſie

ſondernals die Grundſätze nicht nur der Rheinländer,

es den un
beſtimmten Begriff der Beſcholtenheit nicht nur feſthält,

einer wahrhaft nationalen und politiſchen Bildung hin. Am
Eingange ſeiner Rede erklärte er, der Geſetzentwurf habe
ein „Gefuhl der Befriedigung und ein Gefuühl getaäuſchter
Erwartung erweckt. Das Gefuühl der Befriedigung, weil
er zuerſt offiziell den richtigen Grundſatz, daß die ſtändiſche
Verſammlung in ihren innern Angelegenheiten ſelbſt zu ent
ſcheiden habe, anerkenne. Ein Gefuhl getäuſchter Erwar-
tung, weil die materiellen Beſtimmungen dieſes Geſetzes mit der
öffentlichen Meinung und mit dem Rechte der Perſonen in
Widerſpruch ſtänden. Er räumte zwar ein, daß das Beduürf-
niß nach einem allgemeinen Geſetz, durch welches man aus
dem bisherigen Zuſtande des Schwankens, des Verwal-
tungsurtheils und aus den Banden des provinziellen Par
tikularismus mehr und mehr herauskomme, vorhanden ſei.
Jndem er zu den Kriterien der Beſcholtenheit und des gu-
ten Rufs ubergeht, wirft er die Frage auf, wie der gute
Ruf eines Menſchen zu definiren ſei. Von dieſer Definition
hänge das Weſen des Geſetzes ab; je nachdem man den
Begriff auffaſſe, werde das ganze Geſetz, deſſen weſentlichſte
Grundlage der Unbeſcholtenheitsbegriff ſei, ſtehen oder fal-
len. Der gute Ruf ſagt er beruht auf der un-
beſtrittenen Ehrenhaftigkeit der Perſon. Dieſe Ehrenhaftig-
keit iſt eine doppelte, eine innere, eine aäußere. Die innere
Ehre beruht auf dem Selbſtgefühl, auf dem Gefuühl der
innern ſittlichen Freiheit, der innern Wurde, auf dem Be
wußtſein, daß die einzelne Perſönlichkeit in keinem Akte
ihres Lebens ſich ſelber, ihren Ueberzeugungen ungetreu ge-
worden. Dieſe innere Ueberzeugung iſt jedem äußern Ein-
griff unantaſtbar. Sie kann auch dann noch feſtbeſtehen,
wenn alle andern ſie nicht anerkennen, ſie hat in der Ge
ſchichte fortbeſtanden bei hiſtoriſchen Perſonen die mit der
ganzen Anſchauungsweiſe, mit dem Rechtsbewußtſein und
der Sitte ihrer Zeit in Konflikt gerathen waren ſie hat bei
Sokrates, Chriſtus, Huß fortbeſtanden, inmitten ſolcher
Konflikte, und kein Gericht der Welt hat ſie erſchuüüttern
können. Das iſt die eine Seite, die innere Ehre der Per-
ſon. Die zweite Seite iſt die äußere Ehre. Die aäußere
Ehre der Perſon wird dargeſtellt durch die Achtung, die die
Perſon in ihrer nähern und weitern Umgebung in der menſch-
lichen Geſellſchaft, in der ſie lebt, genießt. Dieſe Achtung
beruht auf der Anſicht der Geſellſchaft, daß die einzelne
Perſon in ihrem Rechtsbewußtſein, in ihren Handlungen
mit dem Rechtsbewußtſein, mit den Sitten dieſer Geſell-
ſchaft in ungetrubtem Einklange ſteht. Auf dieſer voraus-
geſetzten Uebereinſtimmung beruht die äußere Anerkennung
der Ehre einer Perſon. Wo, wie bei uns, dieſe Ehrenhaf-
tigkeit zur Unterlage der wichtigſten politiſchen Rechte ge-
macht iſt, da, glaube ich wird der Geiſt dieſer Verſamm-
lung dafur burgen, daß ſie Bedenken tragen wird, dieſe
Ehrenhaftigkeit zu bezweifeln, an dieſen Rechten zu ruhren,
ohne die dringendſte, unabweisbarſte Veranlaſſung. Sie
wird nicht geneigt ſein, das Geſetz lax zu interpretiren,
ſondern ſtricte. Die Verletzung des allgemeinen Rechtsbe-
wußtſeins durch Handlungen beſtraft das Strafgeſetz und
nur dann, wenn das Strafgeſetz feſtgeſtellt hat, daß der
Einzelne von dem Rechtsbewußtſein der Geſammtheit abge-
wichen iſt, nur dann kann mit Sicherheit ſein Ruf fur be
ſcholten erachtet werden. Ein jeder Verſuch andre Krite-
rien aufzufinden, iſt mißlich und gefährlich. Am gefähr-
lichſten iſt der Verſuch, eine ſpecielle ſtändiſche
Ehrenhaftigkeit der allgemeinen bürgerlichen
Ehrenhaftigkeit zu ſubſtituiren. Jm Lauf der Ge-
ſchichte iſt jene Entwickelung vor ſich gegangen, die das be-
ſondere Rechtsbewußtſein, die beſondere Sitte zum Allge-
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derſelbe zu bleiben, der er einmal geworden.

meinen entwickelt hat. Der Pfahlbürger iſt zum Staats
buürger, der nur mit Privatrechten verſehene Menſch hat
ſich zu dem mit allgemeinen politiſchen Rechten verſehenen
Menſchen erhoben. Sollen wir nun heute von jener Ent-
wickelung zuruckſchreiten, ſollen wir zum Einzelrechte zuruck-
kehren und die allgemeinen Rechtsbeſtimmungen aufgeben
Sollen wir heute die Ehre eines Menſchen gekränkt erach-
ten, weil er etwa mit den ſpeciellen Anſichten einer Kaſte,
eines Standes in Konflikt gerathen iſt, während er dem
allgemeinen Rechtsbewußtſein vollkommen getreu geblieben
iſt? Jch glaube nicht, daß ein ſolcher Geiſt in dieſer hohen
Verſammlung vorherrſchen wird. Mit der hohen Achtung
vor den politiſchen Rechten ſcheint es unvereinbar, wenn dieſe
politiſchen Rechte einem Urtheil, was ſich auf keine beſtimmte
Thatſache ſtutzt, auf keine beſtimmte Handlung ſondern
nur auf die Ueberzeugung einer beſtimmten ſtändiſchen Ver-
ſammlung unterworfen werden ſollen. Jch gehe von der An-
ſicht aus, daß die höchſten Rechte, die der Menſch hat,
diejenigen Rechte, die ihn erſt zum Menſchen machen, ſeine
politiſchen Rechte, daß das nicht äußere, zufallige Rechte,
ſondern weſentliche Rechte ſeiner menſchlichen Natur ſind;
daß er, wenn dieſe Rechte ihm durch ein Urtheil ſeiner
Standesgenoſſen genommen werden, zu den Parias der heu-
tigen Geſellſchaft hinausgeſtoßen wird. Mit dieſer hohen
Achtung, die ich fur das politiſche Recht des Volks in al-
len ſeinen Gliedern empfinde, trete ich an die Kritik des
Geſetzentwurfs.“ Er pruft zuerſt die Beſtimmung, nach
welcher der vom militairiſchen Ehrengerichte ehrengericht-
lich Beſtrafte auch der politiſchen Ehre verluſtig ſein ſoll.
Er zeigt, daß die Standesehre nicht nothwendig mit der
allgemeinen Ehre uübereinſtimme, daß vielmehr noch heute
ein unlösbarer Konflikt zwiſchen Standesehre und burger-
licher Ehre beſtehe. Der Geſetzentwurf beſtimmt ferner,
daß Maänner von ſtändiſchen Verſammlungen ausgeſchloſſen
ſein ſollen, welchen das Burger- oder Gemeinderecht ent-
zogen iſt. Der Redner zeigt, daß nach dieſer Beſtimmung
das Urtheil uüber das hoöchſte politiſche Gut nicht dem
Strafrichter, ſondern dem zu einem ſolchen Urtheile
gar nicht qualificirten Gemeinderathe, alſo einer Kor-
poration überlaſſen werden ſolle, die in ihren Mitgliedern
wechſelt und gar keine Garantieen bietet. Dieſes Ur-
theil ſolle ſich nur auf die innere Ueberzeugung, ganz ab-
geſehen von allein rechtlich feſtzuſtellenden Thatſachen, grun
deng. Jndem er ſich hier an die Stande wendet, ſagt er:
»Erwägen Sie wohl, daß Jhre Mitbürger Sie hierher ge-
ſandt haben, um ihre Rechte zu ſchutzen, nicht um dazu
beizutragen die bisherigen Normen, die ſich keiner Billi-
gung zu erfreuen gehabt haben, durch Jhr Votum zu fe-
ſten, geſetzlichen und bleibenden Beſtimmungen zu erheben«.
Ferner vertraut das Geſetz den Standesgenoſſen ein abſo-
lutes Urtheil uüber die Beſcholtenheit an, ohne daß ſie an
irgend ein Kriterium durch das Geſetz gebunden werden.
Dieſe Beſtimmung gehe weiter als das alte Strafrecht,
welches fur ſeinen Urtelſpruch beſtimmte Thatſachen fordere;
ſie gehe weiter als das Geſchworenengericht, ſie mache die
Standesgenoſſen zu einem exceptionellen Gerichtshof, in
welchem nur die Willkur das Wort fuühren kounne. Weiter
ſagt der Geſetzentwurf, daß die Wiederzulaſſung zur Aus-
uübung ſtändiſcher Rechte nur erſt nach Ablauf von 5 Jah-
ren erfolgen konne, vorausgeſetzt, daß zwei Drittel ſeiner
richtenden Verſammlung ſich fur ihn verwenden. Der Red-
ner thut dar, wie dadurch der Entwurf Jeden verdamme,

Endlich ſol-
len die ſtändiſchen Rechte ruhen wenn die Burgerrechte

ruhen, Kuratel eingetreten oder ein Prozeß eingeleitet iſt.
Der Redner beweiſt, daß hier beſtraft wird, noch ehe ein
Verbrechen wirklich vorliegt. So lange das Urtheil nicht
erfolgt ſei, ſtehe wohl der Verdacht einer That, aber kei-
ne That feſt. Am Schluſſe der Rede wird der Antrag ge
ſtellt, daß das ganze Geſetz aus dem einzigen folgenden Pa-
ragraphen beſtehen möochte: als beſcholten ſind dieje-
nigen Perſonen zu betrachten, welche durch ein
Kriminalgericht zu einer entehrenden Strafe
rechtskräftig verurtheilt ſind und welchen ihre
Standesgenoſſen die Anerkenntniß unbeſcholte-
ner Ehrenhaftigkeit verſagens.

Gegen dieſen Redner erhob ſich der Abgeordnete von
Manteuffel, Mitglied der brandenb. Ritterſchaft. Er
vertheidigte den Entwurf von 3 Geſichtspunkten aus, in
dem er 1) das Prinzip, 2) das Verfahren und 3) die Kon
ſequenzen deſſelben behandelte. Unter dem Prinzip verſtand
er die Standesehre und meinte, dieſelbe ſei ein Ausfluß
unſrer geſammten ſtandiſchen Gliederung. Hinſichtlich des
Verfahrens fand er zweckmäßig, daß mindeſtens z der
Stimmen auf Rehabilitirung antragen oder die Unbeſchol-
tenheit ausſprechen mußten und in Betreff der Konſequen-
zen fand er es ganz unzulaſſig, daß der Richterausſpruch
als eine unantaſtbare Wahrheit der Kritik der Wahler un-
terworfen wurde. Dagegen führte der Abg. Aldenhoven
aus, daß »nach unſrer Achtung vor dem Geſetze und nach
unſrer Achtung vor dem richterlichen Ausſpruche wir daran
feſthalten ſollten, daß nur derjenige fur beſcholten erklärt
werde, welcher durch richterliches Urtheil ſeine bürgerlichen
Rechte und ſeine Ehrenrechte verloren habec. Der Abg.
v. Beckerath beſprach noch einmal alle die Hauptpunkte,
uüber welche ſich der Vortrag des Abg. Meviſſen verbrei-
tet hatte und ertheilte den gemachten Ausſtellungen ſeinen
ganzen Beifall; der brandenburgiſche Abgeordnete hatte
aber behauptet, daß der Geſetzentwurf des Einklangs in
der Geſetzgebung wegen auf die Beſtimmungen der Ge-
meinde- und Städteordnung Rückſicht nehme; dagegen be-
merkte der Redner, daß es ein Uebel ſei, wenn der Ge
meinderath das Recht habe, in ſeiner Majorität einem Buür-
ger das Gemeinderecht zu entziehen. Dieſe Mangelhaftig-
keit durfe man nicht durch Uebertragung und Fortpflanzung
in ein größeres Gebiet vergröoßern und verewigen. Jn um-
faſſender Rede gab der Generallandſchaftsdirektor v. Auers-
wald ſein Votum gegen den Entwurf ab indem er es
mit Dank zwar anerkannte, daß »derjenige, welcher fur
beſcholten gehalten wurde, nach altem deutſchen Brauch
durch ſeines Gleichen gerichtet werden kounne. Aber ber
dieſes Prinzip gehe der Geſetzentwurf weit hinaus und ſage,
daß die Beſcholtenheit feſtgeſetzt werden könne nicht allein
durch richterliches Erkenntniß, nicht allein durch Urtheil
der Standesgenoſſen, ſondern er ſage in einer Art, als
wenn es ſich von ſelbſt verſtände, einmal: wenn außer die-
ſen beiden Verhältniſſen noch das Verhaltniß ſtattfinde, daß
ein anderer exceptioneller Richter exiſtire, der nicht in Be
ziehung zum Manne ſtehe, in andern Verhältniſſen lebe
und keineswegs nach dem Prinzip des ordentlichen Richters
verfahre, ſo ſolle auch dieſer entſcheiden koönnen. Ferner
nicht bloß dann, wenn das Geſetz verurtheile, ſolle die
Standſchaft ruhen ſondern auch dann, wenn der Richter
nach ſeiner ſubjektiven Anſicht die Vermuthung habe, daß
das Geſetz verurtheilen werde. Noch einmal beleuchtete
der Redner die ſchon beſprochenen einzelnen Abtheilungen
und gelangte zu dem Schluſſe: der wahre und wichtige
Antheil, den wir an der Geſetzgebung haben ſollen, be



ſteht nicht darin, daß wir uns mit der Redaktion einzelner
Paragraphen beſchäftigen, nicht daß wir uns den Kopf zer-
brechen ob ſie um ein Jota zweckmäßiger ſein könne oder
nicht, ſondern daß wir ſagen, dieſe Prinzipien werden von
dem Volke nach dem Rechtsgefuhle, welches im Volke liegt,
anerkannt, in dieſer Weiſe ſind ſie demſelben zuganglich
und in dieſer Weiſe können ſie gepflegt werden. Das iſt
es, wodurch wir den Zweck erfuüllen, Sr. Majeſtät dem
Könige treu und redlich mit unſerm Beirath zur Seite zu
ſtehen. Der Abg. Kaufmann Winzler aus Luübbenau
erklärte ſich unter dem Vorbehalte, daß er gegen einzelne
Paragraphen des Geſetzes ſeine Einwendungen verlautba-
ren werde, mit Freuden fur den Entwurf und bewill-
kommnete ihn als eine Wahrung, weil er den Landſtand
nicht dem Kriterium eines einzelnen Richters, ſondern einer
erleuchteten Verſammlung hinſtelle, welche wiſſe, wie ſie ihre
Mitglieder zu nehmen habe. Jn ähnlicher Art gab der
Abgeordn. Graf v. Schwerin ſeine Stimme ab. Han-
ſemann war gegen den Geſetzentwurf, weil er die Be
ſcholtenheit ausdehnt, weil er nicht beſtimmte Falle auf
ſtellt, in denen die Beſcholtenheit angenommen werden ſoll,
weil er dem Miniſterium die große Gewalt einrääumt, durch
Einleitung von Unterſuchungen einen Jeden aus der Stand-
ſchaft und aus dieſer Verſammlung entfernen zu können.
Jndem er ſich gegen die einzelnen Punkte kurz aber ſehr
entſchieden erklärt, fährt er fort: Welche Achtung ich auch
fur Sie habe, meine Herren, doch ſage ich mir, mich ſelbſt
mitzählend mit Demuth, wir ſind noch lange kein engli-
ſches Parlament. (Bewegung.) Wohlan, O'Connel war der
Verſchwoörung angeklagt; mitten in ſeinem Prozeſſe, nach
dem er Buürgſchaft geſtellt hatte, erſchien er im Parlament
unter allgemeinem Zujauchzen. Man woar ſtolz darauf,
ihn unter ſich zu ſehen, ſtolz auf die Freiheit der engli-
ſchen Verfaſſung, daß nicht ein Miniſterium im Stande
war, dieſen großen Mann aus der Mitte der Volksvertre-
ter zu verdrängen.“ Jm geradeſten Widerſpruche fand der
Abgeordn. Steinbeck in dem Geſetzentwurf ein Werk
des gediegenſten deutſchen Fleißes.“ „Was der Deutſche von
jeher fur das ſchonſte, fur das edelſte Eigenthum, meine
Verehrteſten, erachtet habe, die Ehre, das ſei es, was
dieſer Geſetzentwurf bewahrt wiſſen wolle. Dieſe Bewah-
rung erfolge durch richterlichen Ausſpruch und durch der
Standesgenoſſen Urtheil aus dem Jnnerſten ihrer morali-
ſchen Natur, aus dem innern ſittlichen Bewußtſein.“ Der
Staats und Kabinetsminiſter v. Thile gab eine Erläu-
terung daruber, daß die Abſicht des Gouvernements dahin
gerichtet geweſen ſei, die Ehre der preußiſchen Stande ſo
hoch zu ſtellen, als nur möglich. Darauf vertheidigte der
Abg. v. Wolff-Metternich das Weſen der ſogenannten
Standesehre und gab den Expoſitionen des Abg. v. Man-
teuffel ſeinen Beifall. Die Abgeordneten v. Bardele-
ben, Tſchocke, v. Hagenow, Milde ſprachen ohne
neue Seiten hervorzuheben gegen, die Abgg. v. Manteuf-
fel, v. Gaffron und der Landtagskommiſſar fur
das Geſetz, worauf die allgemeine Berathung fur geſchloſ-
ſen erklärt wurde.

Verzeichniß
der in der Sitzung vom 30. April d. J. den betreffenden

Abtheilungen überwieſenen Petitions-Anträge.
Antrag des Abg. Richter, die Verweigerung von Konzeſſionen für

EiſenbahnReſtaurationen betreffend. Antrag des Abg. Bieſing, die Aus
ficht auf Penſion für die dienſtuntauglich gewordenen Steuer Empfänger des
linken Rheinufers betreffend. Antrag des Abg. Wächter auf Ausdehnung
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der Oeffentlichkeit und] Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens. Antrag des
Abg. Krauſe aus Wachsdorf auf vollſtändige Entſchädigung durch die
Jagdberechtigten für allen Wildſchaden. Antrag des Abg. Küpfer auf
eine an des Königs Majeſtät wegen Erlaſſung eines Feld und Flur-Pfände-
Geſetzes zu richtende Petition. Antrag des Abg. Grafen v. Schwerin
betreffend die Anerkennung rechtlicher Bedenken, als weitere Ausführung
der in der Adreſſe an Se. Majeſtät den König darüber enthaltenen An
deutungen und gemachten Vorbehalte, ſo wie Ausſetzung der Wahl des
Ausſchuſſes und der Staatsſchulden-Deputation. Antrag des Abg. Ger-
mershauſen auf Anbringung einer Petition auf Vorlegung des Ent-
wurfs der neuen Wechſel-Ordnung zur Berathung des Vereinigten Land
tages. Antrag des Abg. Seulen bei dem momentanen Nothſtande
durch Bewilligung angemeſſener Prämien aus Staats-Fonds in den Ge-
meinden den Angriff von gemeinnützigen Unternehmungen zu wecken und zu
fördern. Antrag der Abg. Plange, Deimel und Bergenthal auf
Entbindung von den Frohnden zum Schnee-Aufſchlagen auf Chauſſeen.
Antrag des Abg. Timm wegen Aufhebung der allgemeinen Landes-Vi-
ſitation. Antrag des Abg. Donimierski, betreffend die Aufhebung
der Patrimonialgerichte, des eximirten Gerichtsſtandes und die Einrich-
tung kollegialiſcher Kreisgerichte. Antrag des Abg. v. Olfers auf Ver-
wendung der hohen Stände- Verſammlung behufs Erlaß eines eigenen Han
delsgeſetzbuches. Antrag des Abg. Mehls auf Gewährung der Oeffent
lichkeit ſder Stadtverordneten Sitzungen. Antrag des Abg. Büning
wegen gleichmäßiger Vertheilung der Grundſteuer auf die ganze Monar-
chie. Antrag des Abg. Grafen v. Frankenberg auf Ergreifung von
vorſorgenden Maßregeln, einem ähnlichen allgemeinen Nothſtande für das
Jahr 1848 vorzubeugen. Antrag des Abg. Farthoefer auf Ablöſung
handwerksmäßiger Leiſtungen. Antrag des Abg. Krauſe, daß den
Landgemeinden geſtattet werde, mit mehr als 3 Mitgliedern am Kreis-
tage vertreten zu werden, ſo wie daß die Verhandlungen deſſelben in den
Kreisblättern veröffentlicht und die Kreis Kommunal Geldrechnung den
Kreis- Jnſaſſen mitgetheilt werde. Antrag des Abg. v. Eynern auf
ſchleunige Berufung eines Zoll Kongreſſes unter Zuziehung von Sach-
verſtändigen behufs Reviſion des Tarifs und Beſeitigung der Nachtheile,
welche aus den jüngſten Zollbeſtimmungen über Baumwollen- und Lei-
nengarn erwachſen ſind. Antrag des Abg. Hüffer auf Reviſion des
Zoll Tarifs. Antrag des Abg. Germershauſen auf Anbringung
einer Petition ſeitens des Vereinigten Landtags auf Vorlegung und Ema-
nation der neuen Konkurs Ordnung. Antrag des Abg. Grungau aus
Elbing wegen Aufhebung des Salz- Monopols. Antrag des Abg. Bür-
germeiſter Schmidt, das Schiedsmann-Jnſtitut betreffend. Antrag des
Abg. Uthemann auf Ausdehnung der Handels- Gerichte für die Pro-
vinzialſtädte und das platte Land. Antrag des Abg. Richter aus Oppeln
auf Errichtung und Bildung von Handels-Corporationen, ſo wie wegen
Anwendung der im Titel VIII 66. 162 167 der Gewerbe Ordnung
vorgeſchriebenen Prüfungs Behörden für Kaufleute und Lehrlinge in
den Provinzialſtädten der Monarchie. Antrag des Abg. Wenghoffer,
daß den Städten der öſtlichen Provinzen, die anerkannt ein zu hohes
Servis Contingent zur Staats- Kaſſe zahlen müſſen, vorläufig und bis
zur Regulirung der allgemeinen Grundſteuer ein verhältnißmäßiger Steuer
Erlaß oder Stundung vom Staate bewilligt werde und ihnen ſpäter für
die verfloſſene Zeit eine verhältnißmäßige Entſchädigung wird. Antrag
des Abg. v. Heyden-Cartlow auf Erlaß eines Geſetzes, wonach jede
direkte Jmportation aus dem außereuropäiſchen Produktions-Lande nach dem
Zoll-Verein auf Zoll-Vereins- oder dieſen gleichgeſtellten Schiffen wenn
auch über einen Nordſeehafen zwiſchen Schelde und Elbe eingehend, eine Zoll
Vergünſtigung von 20 pCt. genießen ſoll. Antrag des Abg. Grafen
von Fürſtenberg-Stammheim wegen der Fürſorge für das preu-
ßiſche Militair katholiſcher Konfeſſion in Bezug auf die Ausübung ihrer
Religion. Antrag des Abgeordneten Schneider aus Schönebeck auf
Redefreiheit und das Recht, ſich zu verſammeln. Antrag des Abgeord-
neten Schneider aus Schönebeck auf Preßfreiheit und Vollziehung der
Beſtimmung des 18ten Artikels der deutſchen Bundesakte. Antrag des
Abgeordneten von Borries, die Herſtellung eines beſondern Stände-
hauſes für den Vereinigten Landtag betreffend. Antrag deſſelben Abge
ordneten die nothwendige Form des Zoll-Tarifs betreffend. Antrag des
Abgeordneten Welter auf Vereinfachung des Hypothekenweſens. An
trag des Abgeordneten Grafen von Merveldt auf ein Verbot der fer-
neren Bewegung Deutſch oder Chriſt- Katholiken ſeitens der Diſſiden
ten. Antrag des Abgeordneten von Thadden gegen Mißbrauch der
Anonymität der Preſſe im Zuſammenhang mit zu gewährender größerer
Preßfreiheit. Antrag des Abgeordneten Meyer aus Südhemmern, den
baldigen Erlaß eines Geſetzes über die Strom und Ufer-Polizei der öf-
fentlichen Ströme und Flüſſe betreffend. Antrag des Abg. Diergardt,
die Rückvergütigung des Twiſt-Zolls bei der Ausfuhr von Baumwollen
waaren betreffend.
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Von BerlinAus dem Saalkreiſe, d. 4. Mai.
wird uns geſchrieben, daß ſich dort ein General Agentur-
Verein zu dem Endzwecke gebildet habe, Jnduſtrie-Erzeug-
niſſe in ſein Depot aufzunehmen, fur den Verkauf derſel-
ben zu ſorgen und ſo den Fabrikanten Abzugsquellen und
einen größern Umſatz zu verſchaffen. Außerdem will der
Verein gegen übliche Prozent Entſchädigung die Gewähr-
leiſtung fur den richtigen Eingang des Geldbetrags der ver-
kauften Gegenſtände übernehmen auf Vervollkommnung
der Fabrikate wirken und endlich auch Vorſchuſſe auf ge
ſchehene Lieferungen leiſten. Auf dieſe Weiſe hofft er der
Induſtrie ein fluſſiges Capital zuzuwenden.

Die Löſung dieſer Aufgabe wurde fur unſere Gewerb-
thätigkeit ſegensreich zu nennen ſein, wenn nicht Hinder-
niſſe im Wege ſtänden, die das Aufkommen des Vereins
in der Form wie er ſich zu konſtituiren gedenkt, in Frage
ſtellen werden.

Die zunächſt ſich jedem aufdrängende Schattenſeite des
Projekts iſt: der Stempel der Spekulation auf Ko-
ſten der Jnduſtrie. Unſere Jnduſtrie kann allerdings
nur durch Aneignung der Handels-Prinzipien, durch ein en
ges Jneinanderwachſen der Technik und der kaufmänniſchen
Spekulation empor gebracht werden, aber dieſe Aufhilfe,
noch ſo wohlmeinend, noch ſo aufrichtig, darf nicht von
Außen kommen darf nicht von einem außerhalb ſtehenden
Vereine abhängig ſein, ſie muß vielmehr aus dem Jnnern
der Jnduſtrie herausgebildet, muß durch Aſſociation der
einzelnen Zweige und deren Vertreter zuſammengeſetzt wer-
den, weil jede äußere Einwirkung eine Abhängigkeit her-
beifuühren und den Produzenten zuletzt in die Hände purer
Kommiſſionairs ausliefern wurde, denen es lediglich um die
Gewinnung der Kommiſſionsprozente zu thun iſt. Wenn
wir dieſen Schein aber auch nur als Schein gelten laſſen
und den Verein uns von wahrem Jntereſſe fur die Jndu-
ſtrie durchgluht in reiner Jdealität denken wollen, ſo dran-
ge ſich uns dennoch eine Menge Zweifel, hinſichtlich der
Löſung ſeiner Aufgaben auf. Wir wollen hier nur in Kurze
einige davon beruühren. Auf welche Weiſe, ſo fragen wir,
gedenkt der Verein z. B. die ſämmtlichen Jntereſſen der
aus vielen hundert Zweigen zuſammengeſetzten Jnduſtrie in
gleichem Maße, ohne Oberflachlichkeit zu wahren Auf
welche Art will er auf Vervollkommnung der Erzeugniſſe
wirken, wenn er nicht aus Jnduſtriellen, aus Männern
vom Fach, die jeden Zweig ſpeciell zu beurtheilen vermo
gen, beſteht? Und wenn dies einmal Statt haben muß,
wurde dann die Jdee, daß ſich nämlich jeder Zweig
ſelbſtſtändig aſſociire und ſeine Vertreter wähle, nicht viel
vortheilhafter fur den einzelnen Betrieb ſein Ferner wenn
der Verein ſeinen Lagerplatz nur in Berlin haben und ſeine
Magazine nicht wenigſtens in jeder Provinz aufrichten will,
wie kann er dann darauf rechnen, daß das ganze Land
ſeine Bedürfniſſe aus dieſer Niederlage beziehen ſoll, da ja
eine große nein die großte Zahl der Fabriken in den ver-
ſchiedenen Provinzen zerſtreut und der Konſumtion näher
liegen Das ganze Projekt wurde dann zu einem lokalen,
nur fur Berlin und Umgegend Berechneten herabſinken und
den Hauptverkäufern und Käufern in den Provinzen nicht
den mindeſten Nutzen bringen. Wir ſagten zu Anfang, daß
der Jnduſtrie nicht durch außerhalb des gewerblichen Krei-
ſes ſtehende Spekulationen aufgeholfen werden könne und
eine Aufhilfe nur durch ein Amalgam der Jnduſtrie und
Spekulation in der Moglichkeit liege, wie entfernt aber
der General-Agentur-Verein von dieſem Amalgam ſteht und
wie klar ſich ſchon jetzt die ſicherlich eintretende Abhangig-

keit herausſtellt, beweiſt die lockend gebotene Vorſchußzah
lung. Dieſe eine Propoſition decouvrirt ſchon, daß die Jn
duſtrie und der Verein zwei fur ſich beſtehende Körper ſein,
und dem Vereine oberhoheitliche Rechte eingeräumt wer-
den ſollen. Unſere Jnduſtrie leidet allerdings an Kapi
tal-Mangel, aber dieſem Mangel darf nicht auf erwähnte
Art abgeholfen werden da dieſe nur dazu dienen wurde,
unſere ganze Jnduſtrie zu untergraben. Will die Jndu-
ſtrie auf Zufluß größerer Kapitalien rechnen, ſo muß ſie
Jhrer Geſchaftsfuührung eine Sicherheit gewährende Baſis,
d. h. eine Grundlage geben, wodurch die Capitaliſten weder
durch leichtſinnige Falliments und Unredlichkeiten, noch durch
faährläſſigen oder fingirten keine Ausbeute abwerfenden Be
trieb in Nachtheile gebracht werden denn das Capital
verlangt jetzt nicht bloß Klugheit, es verlangt auch und
zwar als erſte Bedingung Rechtſchaffenheit. Der Ka
pitaliſt iſt gewöhnlich nicht im Beſitz induſtrieller Kenntniſſe,
er muß alſo ſein Vertrauen auf die Rechtſchaffenheit der
Induſtriellen ſtutzen, wird er jedoch getäuſcht oder zu An
lagen verleitet, die der Betreibende ſelbſt nicht verſteht und
dadurch zum Sturze bringt, ſo wird er naturlich ängſtli
cher, vorſichtiger und mit ſeinem Gelde ruckhaltender. Aber
nicht bloß dadurch, daß unſere Kapitaliſten gewöhnlich nichts
von der Technik verſtehen, ſind dieſelben mit Ausleihung
ihrer Gelder an die Jnduſtrie ſo ſparſam, nein, es iſt auch
ein angeborner oder mit der Zunahme ihres Vermoögens
entſtandener Trieb des Geizes der ihnen gebietet nicht eher
einen Thaler zu riskiren, bis ſie die vollſtändige Gewißheit
haben, das Doppelte damit zu verdienen. Bevor alſo un
ſere Geldmänner nicht aus dieſer Engherzigkeit heraustre
ten und ſich Kenntniſſe aneignen, um eine Fabrikanlage
richtig ſelbſt zu beurtheilen, ſo lange wird die Jnduſtrie
von dieſer Seite wenig Unterſtützung zu erwarten haben.
Wenn wir nun dieſe Kapitalquellen als zu ſparſam fließend
bezeichnen, dann werden wir auf den Gedanken geleitet,
daß wohl induſtrielle Landesbanken, welche der Jnduſtrie
gegen Verpfändung der Fabrikanlagen Kapitalien leihen
oder Vorſchuſſe zahlen, die nicht in ſo kurzer Zeit, wie bei
Privatbanken, in drei Monaten wieder erſtattet werden
müſſen da beinah alle Zweige der Jnduſtrie ihre Kapita-
lien kaum in einem Jahre einmal umſetzen können, zur
Errichtung empfohlen werden durften, welche Jdee wir der
Erwägung anheimgeben.

Um auf den General-Agentur-Verein zuruckzukommen,
ſo rathen wir demſelben ſich nicht iſolirt zu conſtituiren,
da er in dieſem Falle bei den Jnduſtriellen wenig Gluck
machen wurde, ſondern auf eine enge Verbindung mit der
Jnduſtrie einzugehen, weil er nur dann Etwas Großartiges
leiſten kann.

Vermiſchtes.
Aus Beyrut eingegangene Nachrichten vom

6. April erzählen von einem Ereigniß in Daün el Ka
mao, drei Meilen von Beyrut, welches an die betruüübte
Geſchichte von Pater Thomas erinnert. Am Palmſonntag
fand in dem Städtchen eine Proceſſion zum Andenken an
den Einzug in Jeruſalem ſtatt. Ein Gewitter zerſtreute die
zahlreiche Menge, und einige der Kinder, welche in großer
Zahl der Proceſſion folgten, ſuchten in naheſtehenden Häu-
ſern ihre Zuflucht. Man war grade bis in das Juden-
quartier gekommen. Ein ſechsjäahriges chriſtliches Kind kam
nicht wieder zuruck, und man durchſuchte umſonſt die jüdi-
ſchen Häuſer, daſſelbe zu finden. Daß man die Juden
im Verdacht hatte, das Kind auf die Seite geſchafft zu



haben war wieder die Folge jener mährchenhaften, aben
teuerlichen Anklage dieſelben brauchten zu ihrem Oſterbrod
Chriſtenblut. Erſt nach drei Tagen hat man den Leichnam
des armen Kindes ſchrecklich verſtuummelt auf dem Felde
wieder gefunden. Die Mutter iſt daruber wahnſinnig ge-
worden, und der Vater hat in Beyrut eine Anklage gegen
die Juden erhoben, deren mehrere bereits feſtgenommen
und eingekerkert worden ſind.

Am 4. April wäre das dem Oeſterr. Lloyd gehoörige
Dampfboot »Stambulg bald die Beute eines Meeresſtru-
dels geworden. Als ſich nämlich daſſelbe auf dem Schwar-
zen Meere bei windſtillem Wetter in der Nähe von Sino-
pe befand offnete ſich plötzlich das Meer unter demſelben.
Es bildete ſich zuerſt ein ungeheurer Trichter, worauf die
Wellen aufeinander ſturzend das Schiff gänzlich bedeckten;
es richtete ſich nach einigen Schwankungen wieder auf, wäre
aber ſammt der Mannſchaft unrettbar verloren geweſen,
wenn eine zweite Erſchutterung eingetreten wäre. Man
vermuthet einen unterſeeiſchen Erdſturz, da in Sinope, wo
hin der »Stambule zur Ausbeſſerung gebracht worden, keine
Spur von Erdbeben bemerkt worden war.

Für Landwirthe.
Jn der Zeit der Noth iſt jede Ausſicht auf Hülfe will-

kommen. Darum mag auch folgendes Mittel angegeben wer-
den, um raſch zu genießbaren Nahrungsmitteln zu gelangen:
Die junge Rappspflanze wächſt ſchnell, giebt ein ſchmackhaf-
tes, dem Spinat ähnliches Gemüſe, und liefert auf gutem
Boden ſehr beträchtliche Maſſen. Jn 4 bis 6 Wochen, unter
günſtigen Umſtänden noch früher, kann ein damit beſäetes Feld
ſeinen Ertrag geben. Die Koſten der Einſaat ſind unbedeu-
tend, da eine Metze für den Morgen genügt, und ein Theil
der Brache liefert in jeder Wirthſchaft den Boden der dazu
benutzt werden kann. Wir empfehlen dringend, den Verſuch
des Anbaues zu machen, und damit nicht zu zaudern, auch
möglichſt große Flächen dafür zu beſtimmen, und erſuchen ſchließ-
lich die Redactionen anderer Blätter, dieſe Notiz in ihre Spal-
ten aufzunehmen.

Berlin, den 1. Mai 1847.
Das Landes-Oekonomie-Collegium.
Getreidepreiſe. um

(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)
Halle, den 4. Mai.

Weizen 4 15 X bis 4 22 M 6Roggen 4 12 6 4 15Gerſte 2 11 3 3 13Hafer 1 23 1 28 9Magdeburg den 4. Mai. (Nach Wispeln.)

Weizen 116 120 Gerſte 82Roggen 115 e Hafer 52 56 e
Waſſerſtand der Saale bei Halle.

am 4. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 5 Zoll.
am 5. Mai Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 2 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 4. Mai: Nr. 6 und 1 Zoll

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 4. bis 5. Mai.

Jm Kronprinzen Frau Gräfin v. Heſſenſtein m. Dienerſch a.
Kaſſel. Hr. Rittergutsbeſ Baron v. Stark a Naundorf. Hr.
Offiz. Keßler a Mainz. Hr. Rentier v. Bodenhauſen a. Prag.
Hr. Bürgermſtr. Herzberg a. Dohna. Hr. Baumſtr. Seidel a,
Bautzen. Hr. Jngen. Kühn a. Breslau. Hr. Dr. phil. Roſt a.
Stockholm. Die Hrrnu. Kaufl. Kaiſer a. Montjoie, Bardenwer-
per a. Hamburg, Hegemann a. Aachen, Düro a. Boſton, Schauer
a. Stuttgart.

Stadt Zürich: Die Hrrnu. Kaufl. Schwarz u. Scholl a. Magde-
burg Leonhardt a. Reichenbach, Janſen a. Potsdam Buſch a.
Schwelm, Hübner a. Kaſſel, Luders a. Hannover Schuſter a.
Berlin. Hr. Dr. jur. Jannaſch a. Cöthen. Die Hrrn. Partik.
Jonas u. Franke a. Prag.

Goldnen Ring: Hr. Major v. Renouard m. Gem. a. Ratibor.
Die Hrrn. Forſt Cand. Fränkel u. Wallroth a. Tharand. Hr.
Kaufm. Pleßner a. Würzburg. Hr. Oekon. Eyſenhardt a. Ru
dersdorf. Hr. Maſchiniſt Reintſch a. Berlin.

Goldnen Löwen Hr. Maler Gurrura a. Burgulage. Hr. Buch
händler Röthe a. Graudenz. Die Hrrn. Kaufl. Bulijus a. Wit-
tenberg, Sitzler a. Deſſau. Hr. Mechan. Kneiſel a. Berlin.

Schwarzen Bär: Die Hrrnu. Kaufl. Kallmeyer a. Hildesheim,
Muthreich a. Bleicherode. Hr. Concipient Werner a. Berlin.
Hr. Fabrik. Lippmann a Bernburg.

Stadt Hamburg Die Hrrn. Kaufl. Körner a. Gotha, Engelbrecht
a. Magdeburg. Hr. Gaſthofsbeſ. Hirſch a. Würtemberg. Hr.
Juſtizrath Neubach a. Emden. Hr. MuſikDir. Herhold a. Dan-
zig. Hr. Fabrik. Daniel a. Dresden.

Goldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Nickel a. Brotterode, Bern
hardt a. Stettin. Hr. Goldbordenfabr. Faucourt u. Hr. Gold
arbeiter Flegnitz a. Berlin. Hr. Schlachtermſtr. Göbel m. Frau
a. Hamburg.

Zur Eiſenbahn Hr. Dr. med. Kummer u. Hr. Hofſänger Nau-
mann m. Fam. a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Seller u. Riele-
mann a. Danzig.

Fonds- und Geld -Cours.
Berlin, den 4. Mai.

Zf. Brief. Geld. 3f. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 3 93 927 2 Pomm. Pfndbr. 31 933
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 958Scheine. 357 Schleſiſche do. 31 5366!Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 3 90 rant. do. 3
Berliner Stadt
Obligat. 31 92 92

Wſtpr. Pfandbr. 3 93 FFrrrchsd'or. 137 131
Großh. Poſ. do. 4 102 1101 Auguſtd'or. 11 11

do. do. 3 91 Gold al marce.Oſtpr. Pfandbr. 3! 96 Disconto 4 5
Eiſenbahn- Actien.

Volleing. Zf. 3f.Amſt. Rott. 4 (92 G. Rhein. Stm. 4 85 G
Arnh. Utr. 4 do. P. Obl. 4Brl. Anhalt. 4 109 G. do. v. St. gar. 3 90 Bdo. do. P. Obl.. 4 j ir. 4 851 BBerl. Hamb. 4 11072 bz. u. G. 4
do. P. Obl. 4 96 bz. 4Brl. Stettin 4 107 B. 4 94 bz.Bonn- Köln. 5 4Bresl. Freib 4 udo. do. P. Obl. 4 r rCöth. Bernb.. 4 SCr. Ob. Schl.! 4 77 B.

DHüſſ. Elberf. 4 106 G. 2
do. do. P. Obl. 4

Gloggnitz. 4 20 81*/, a 82 bz.Hmb. Bergd. 4 irk. 50 82 G.Kiel-Alton. 4 1107 G. B. 45 99 B. 99 G.
Leipz. Oresd.. 4 70Magd. Hlbſt.. 4 iſſe. 55Magd. Leipz.. 4 iſa. 80 59 B.do. P. Obl. 4 ind.80 90 bz.N. Schl. Mk. 4 865 B. u. bz. 20 rdo. P. Obl. 4 912 B. G. 90do. P. Obl.) 5 1017, G. rNrdb. K. F. 4 itt.ſ20 83 GOSchl. Lt. A.) 4 103 B. Mecklenburg. 60 74 B.
do. P. Obl. 4 ordb. F. W. 60 71 bz. u. G.do. Lt. B. 4 96 B. h. St. Pr. 70 2

Potsd. Mgd. 4 89/, G. targ. Poſ. 30 83 Gdo. P. A. B. 4 913, B. t. Vohw. 90 81 bz. u. G
do. do. 5 101 B.

(Schluß der Börſe 3 Uhr.



Bekanntmachungen.
Militair- Angelegenheit.

Die Jnſtruction vom 13. April 1825
(abgedruckt im Amtsblatt der Königl. Re

gierung zu Merſeburg vom Jahr 1825
Seite 221 seqq.) ſetzt über die Anferti-
gung der jährlichen Aushebungsliſten d. 1
feſt:

daß die Kreis- Behörden in der letzten
Hälfte des Monats April jeden Jahres
durch öffentlichen Anſchlag bekannt ma
chen laſſen ſollen:

daß alle jungen Leute, welche zu der
zunächſt zur Aushebung kom-
menden Altersklaſſe gehören und
ihren Wohnſitz in den reſp. Gemeinden ha-
ben oder ſich bei Einwohnern derſelben in
irgend einem Geſindedienſte oder als Lehr
burſchen 2c. befinden, ſich bis zum 15. Mai
bei den die Stammrolle führenden Ortsbe-
hörden melden ſollen,

und zwar unter der Verwarnung:
daß diejenigen die ſich nicht melden und
die unterlaſſene Meldung nicht hinreichend
zu entſchuldigen vermögen, ihrer etwai-
gen Reclamations- Gründe verluſtig wer-
den und wenn ſie demnächſt zum Mili-
tairdienſt tauglich befunden werden ſollten,
vor allen andern Militairpflich-
tigen zum Dienſt eingeſtellt wer-
den ſollen.

Zeither ſind nun die in der Stadt Halle
gebornen das militairpflichtige Alter (das
20. Lebensjahr) erreichenden jungen Leute
jedesmal auf Grund der eingeforderten
Auszüge aus den Geburts-Regiſtern der
verſchiedenen Parochien auszumitteln ge-
ſucht, demnächſt aber zur Eintragung in die
Stammrolle beſonders vorgefordert worden.

Obgleich dieſes zeitherige Verfahren nun
auch fernerhin und namentlich für dieſes
Jahr fortbeſtehen ſoll, ſo hat ſich dennoch
durch die mehrjährige Erfahrung heraus-
geſtellt, daß eine ſehr bedeutende Anzahl
derartiger Militairpflichtigen (beſonders un
ehelich Geborne) weder ſelbſt, noch Angehö-
rige derſelben haben ermittelt werden kön-

nen, weshalb ich denn hiermit darauf auf-
merkſam mache:

daß dergleichen Militairpflichtige, mithin
für dieſes Jahr diejenigen, welche
in dem Zeitraume vom 1. Ja-
nuar bis letzten December 1827
in der Geſammtſtadt Halle ge-
boren, erweislich nicht wieder verſtor
ben und zur Eintragung in die Stamm-
rolle bis zum 15. Mai d. J.
nicht beſonders vorgeladen, mithin als
nicht ermittelt zu betrachten ſind, ſich
ſofort unaufgefordert dazu ſpäte
ſtens

vom 17. bis zum 22. Mai
d. J. in den Bormietageſtanden

7

von 9 12 Uhr bei dem Herrn
Stadtrath Adlung auf hieſigem
Rathhauſe zu melden

widrigenfalls ſie, wie bereits bemerkt,
aller etwaigen Reclamations- Anſprüche
verluſtig gehen weshalb denn zugleich
die Eltern, Vormünder und ſonſtige
Angehörige hierdurch aufgefordert wer
den dafür Sorge zu tragen daß dieſer
Verfügung nachgekommen wird.

Ausgeſchloſſen von perſönlicher Meldung,
reſp. Eintragung in die Stammrolle, bleiben
diejenigen im Jahre 1827 in
der Stadt Halle gebornen Mi-
litairpflichtigen, welche bereits auf
Grund eines von hier aus extrahirten Mel-
dungs-Atteſtes die Vergünſtigung des Ein-
jährigen freiwilligen Militairdienſtes durch
Königliche Departements Prüfungs Com-
miſſion zu Merſeburg erhalten haben und
entweder als zeitig untauglich zurückgeſtellt
ſind oder bereits dienen desgleichen die-
jenigen welche auf die gewöhnliche geſetz
liche Dienſtzeit bei einem Truppentheile
nachgewieſenermaßen bereits freiwillig ein-
getreten ſind, wogegen alle diejenigen
im Jahre 1827 Gebornen, deren
Wander- Erlaubniß mit dem 1. Juni d. J.
abläuft, aufgefordert werden bis dahin
ungeſäumt hieher zurückzukehren, oder durch
deren Angehörige glaubhaft nachweiſen zu
laſſen, daß ſie anderswo in den Königlich
Preußiſchen Staaten der Genügeleiſtung
ihrer Militairpflicht nachkommen werden.
Wegen der außerhalb Halle im Jnlande gleich
falls 1827 Gebornen, durch den Wohnſitz
ihrer Eltern oder ſonſtigen Angehörigen
hieſelbſt für domicilirt zu betrachtenden
Militairpflichtigen gilt gleiche Verpflichtung
zur Eintragung in die Stammrolle, wo-
bei jedoch die Vorlegung des

Geburtsſcheins ausdrücklich erforder
lich iſt, dagegen wird wegen der ſich nur
temporair hieſelbſt in irgend einem Ver-
hältniß als Geſellen Lehrburſchen rc. auf
haltenden Militairpflichtigen noch beſonders
der Termin zu ihrer Eintragung in die
Stammrolle bekannt gemacht werden.

Schließlich wird nur noch bemerkt, daß
die Kreis- Reviſion ſelbſt am 14. Juni
d. J. und folgende Tage ſtattfinden wird.

Halle, den 24. April 1847.
Der Ober-Bürgermeiſter.

Jn Vertretung:
Rummel.

ZTZZZAI

Auction.
Sonntag den 9. Mai d. J. Nachmit-

tags 2 Uhr beabſichtige ich 18 Stück fette
Kühe und 3 fette Ochſen öffentlich meiſt-
bietend zu verkaufen.

Naundorf im Manssfeldſchen,
den 1. Mai 1847.

Friedrich Wolf.

9

T Anzeige.
Einem hieſigen und auswartigen

geehrten Publikum mache ich die
ergebene Anzeige, daß ich mein
Tuchlager, desgl. Buckskins, in der
jetzigen Leipz. Meſſe auf das Reich
haltigſte aſſortirt habe. Durch
den Druck der jetzigen Zeitverhalt
niſſe iſt es mir gelungen, meine
Einkaufe auf das Billigſte bewirkt
zu haben, und bin daher in den
Stand geſetzt, zu auffallend billi
gen Preiſen zu verkaufen, und bitte
um geneigten Zuſpruch.

Gleichzeitig empfehle ich mein be
kanntes SchnittwaarenLager, wel
ches auch auf das Reichhaltigſte aſ
ſortirt iſt, zur gefaälligen Abnahme.

S. Roſenberg in Löbejuün.
Der Beſuch der Anlagen zu Seeben

iſt dem Publikum nur an den drei Tagen:
Dienstag Donnerstag und Sonntag

jeder Woche geſtattet.
Amt Giebichenſtein, d. 1. Mai 1847.

H. Bartels.
Zwei übercomplette, noch ſehr brauch-

bare Ackerpferde ſtehen auf dem Vorwerke
Seeben zum Verkauf.

H. Bartels.
Ein Sommerlogis, lieblich belegen, aus

drei Pieçen nebſt Küche, ſo wie Garten
Benutzung und Gartenhaus beſtehend, iſt vom
15. d. M. ab auf zwei, reſp. vier Monate
zu vermiethen. Das Nähere wird Herr
Gaſtgeber Alicke zur Stadt Hamburg hier
gütigſt mittheilen.

Maitrank
täglich friſch à Bout. 10 Sgr. in Ge-
binden billiger, empfiehlt

Fried. Kühl,
Leipzigerſtraße Nr. 284.

Friſche Maikräuter
in beſter Qualität ſind von jetzt an zu ha
ben, ſowie die ſchönſten und neueſten
Pracht-Georginen im Wucherer'ſchen Gar
ten vor dem Ober- Steinthor beim

Gärtner Müller.

Was ch- und Bade-Schwämme
verkauſt F. A. Hering.

Eine Kuh zum Ziehen ſteht zum Ver
kauf beim Ziegelbrenner Rupert in Cön
nern.



Bekanntmachung.
Die Erweiterung des

J Güterſchuppens auf dem
L. Bahnhofe der Magdeburg-

e Leipziger Eiſenbahn Ge-
S ſellſchaft hieſelbſt ſoll durch

e öffentliche Licitation dem
Mindeſt übertragen werden. Un
ternehmungsluſtige werden deshalb auf
Montag den 10. d. M. früh 9 Uhr zu
mir aufs Jngenieur-Büreau, wo die nä-
heren Bedingungen vorauf bekannt gemacht
werden ſollen und Anſchlag und Zeichnung
zur Einſicht bereit liegen, eingeladen.

Halle, den 4. Mai 1847.
Ruſt.

Es wird beabſichtigt, die unter der
Firma Neumann S Seime beſtehende
Eiſengießerei und Maſchinenbau Anſtalt
nebſt dem dazu gehörigen Wohnhauſe c.
in Giebichenſtein bei Halle, der Wein-
traube vis à vis gelegen, wegen der Auf-
hebung der Societät, aus freier Hand an
den Meiſtbietenden öffentlich zu verkaufen
Kaufluſtige wollen ſich daher Mittwoch den
19. d. M. früh S Uhr daſelbſt einfinden.

Näheres auf unſerm Comptoir, ſowie
bei dem Herrn Juſtiz-Commiſſar Riemer
einzuſehen.

Wirthſchafterinnen, Köchinnen und in
jedes Fach paſſende Mädchen ſind immer
zu vermiethen durch Frau Fleckinger im
Engliſchen Hof, Leipziger Straße.

Von engl. Roman Cement in der be-
kannten ſchönen Qualität halte ich fortwäh
rend Lager und verkaufe davon zu den bil-
ligſten Preiſen.

Halle, den 5. Mai 1847.
Ferdinand Stahlſchmidt.

Bekanntmachung.
Jn Folge Auftrags des hieſigen königl.

Land und Stadtgerichts, habe ich zum
Verkauf einer erſt vor 2 Jahren neu ein-
gerichteten Buchdruckerei, beſtehend in einer
eiſernen Druckpreſſe nebſt Zubehör, einer
hölzernen Glättpreſſe, circa 18 Centner der
neueſten Zier-, Titel und Brodſchriften,
ſo wie den dazu gehörigen Regalen und
Schriftkaſten, einen Auctions-Termin auf

den 20. Mai d. J. (Donnerstag)
Vormittags um 9 Uhr

im Schloſſermeiſter Anſin'ſchen Hauſe vor
dem Halliſchen Thore hieſelbſt anberaumt,
wozu ich zahlungsfähige Kaufluſtige hier-
durch einlade.

Eisleben, den 1. Mai 1847.
Schelkermann, gerichtl. Auct.-Comm.

Friſcher Kalk Freitag den 7. Mai in
der Kirchner'ſchen Ziegelei am Klausthor.
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Ausverkauf.
Jch ſehe mich veranlaßt, mein gut aſſortirtes Schnitt- und Modewaa-

ren-Lager baldmöglichſt zu räumen und verkaufe ſämmtliche Waaren zu ſehr her-
abgeſetzten Preiſen. S. M. Friedländer am Markt.
Schornſteinfeger- Angelegenheit.

Das Hauptquartal der Schornſleinfeger-
Jnnung zu Weißenfels ſoll nicht den
31. Mai e., ſondern den 31. Auguſt d. J.
abgehalten werden, welches zur öffentlichen
Kenntniß bringt

Weißenfels, am Z. Mai 1847.
die Schornſteinfeger-Jnnung.

Donnerstag den 6. Mai
Nachmittags Concert
bei Herrn Heiſe in der Weintraube.

Stadtmuſikchor.

Verſicherungen gegen Hagel- Schäden
werden fortwährend angenommen.

Halle, im Mai 1847.
Ed. Benold,

Steinſtraße, Stadt Berlin, 1 Treppe hoch.

3000, 2000, 1500, 1000, 700, 600,
200 und 100 Thlr. ſind auszuleihen durch
den Secretair Kleiſt, große Klausſtraße
Nr. 896.

Braunkohlenſteine
ſind auf der Alwinen- Grube bei Bruck-
dorf wieder vorräthig.

Gute Rübenkerne ſind zu verkaufen im
Gaſthofe zu Beiderſee.

Ein junger kräftiger Menſch ſucht als
Hausknecht oder dergleichen Beſchäftigung
ein baldiges Unterkommen. Zu erfragen
Moritzthor Nr. 601.

Es iſt am Dienstag eine Tuchnadel
mit weißem Stein verloren gegangen. Der
ehrliche Finder erhält 1 Thaler Belohnung
Leipziger Straße Nr. 254 c.

Gyps-Verkauf,
fortwährend friſch im Gaſthof zu goldnen
Pflug.

Von heute ab iſt das früher Reil'ſche
Bad wieder geöffnet und einem hochgeehr-
ten Publikum beſtens empfohlen.

Ww. Joh. Kyritz a. d. Neumühle.

Ein Laden nebſt Logis ſteht in den
Neunhäuſern Nr. 199 zu Michaelis zu
vermiethen kann auch auf Verlangen ſchon

zu Johanni bezogen werden.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Große Wein-Auetion.
Montag den 10. d. M. u. folg. Tags

jedesmal 2 Uhr ſollen zur Beendigung der
Auction aus dem Engliſchen Hofe eine
Partie ſehr guter Weine, als: Champagner,
Chatean Margeanx, Pontet Canet, Medoc
St. Julien, 34r Rüdesheimer Hinterhaus,
34r Geiſenheimer Rothenberg, 34r Rüdes-
heimer Ausleſe, 42r Nackenheimer, 42r
Forſter Traminer, meiſtbietend verkauft
werden.

J. H. Brandt,
Auctions-Commiſſarius und Taxator.

Pferde- Auction.
Sonnabend den 8. d. M. Vormittags

10 Uhr ſollen in meinem Gehöfte, Ober
Steinthor allhier, durch den Auctions-
Commiſſar Herrn Brandt W Stück
ſtarke geſunde, an ſtrenge Arbeit gewöhnte
Pferde, der Reſt der bei den Eiſenbahn
arbeiten gehabten, meiſtbietend verkauft

werden. Heine.
Lehrlings- Geſuch.

Ein junger Menſch, welcher die Uhr-
macherkunſt erlernen will, kann jetzt oder
zu Johanni in meinem Geſchäft placirt
werden. W. Günther.

30 Centner Heu liegen zum ſofortigen
Verkauf im Gaſthof zum goldnen Pflug
bei Schulze.

Gute arbeitſame Zimmerleute finden Ar-
beit bei dem Zimmer- Meiſter Zabel in
Halle.

Die Stelle iſt beſetzt.
C. J. Scharre.

Ein eiſerner Dampfkeſſel von 2 Pferde-
kraft, eine kupferne Malzbrenntrommel,
4 Berl. Scheffel haltend, und einige guß-
eiſerne koniſche große und kleine Räder
liegen auf dem Rittergute Oelſchau bei
Leipzig zum Verkauf.

Ein geehrtes Publikum mache ich hier-
mit aufmerkſam, daß ich alle Arten von
Pelzſachen zur Schützung vor Motten
über Sommer annehme.

Ernſt Lauterhahn,
große Steinſtraße Nr. 176.

Pockholzkugeln und Kegel empfiehlt
E. F. Schultze.

h S
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Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Donnerstag den 6. Mai 1847.

Deutſchland.
Berlin, d. 4. Mai. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Organiſten Holzmärker an der St. Martinikirche
in Halberſtadt, dem Grubenſteiger Samuel Heinrich
auf der Braunkohlengrube zu Pretzſch, im Regierungs-Be-
zirk Merſeburg, das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen.

Der Erb marſchall in Alt-Vorpommern v. Maltzahn,
iſt von Saarow, und der General-Major und Commandant
von Stralſund, v. Werder, von Muünſter hier angekommen.

Die in der neueſten Nummer (19.) der Geſetzſamm-
lung enthaltene Allerhöchſte Kabinets-Ordre vom 1. d. lautet:

Um bei dem faſt in allen Theilen der Monarchie ſich
kund gebenden Nothſtande einem Mangel der erſten Lebensbe-
dürfniſſe und einer noch weiter ſteigenden Theurung derſelben

vorzubeugen, will Jch nach dem Antrage des Vereinigten Land
tages hierdurch beſtimmen, daß von der Publikation Meines
gegenwärtigen Befehls an 1) das bereits für die weſtlichen
Provinzen theilweiſe beſtehende Ausfuhr-Verbot der Kartoffeln
auf ſämmtliche Provinzen der Monarchie dergeſtalt ausgedehnt
werde, daß die Ausfuhr dieſer Frucht nach anderen Län-
dern, als denjenigen, welche zum Zollverein gehören bis zum
1. November d. J. unter den im 1 des Zoll-Strafgeſetzes
vom 23. Januar 18338 angedrohten Strafen allgemein verbo
ten iſt auch daß 2) für den ganzen Umfang der Monarchie
bis zum 15. Auguſt d. J. die Verwendung von Kartoffeln,
Getreide aller Art und anderen mehligen Stoffen zu Bereitung
von Branntwein dergeſtalt unterſagt ſein ſoll, daß von oben
bemerktem Zeitpunkte an nur noch die alsdann ſchon bereitete
Maiſche deſtillirt werden darf. Sie, der Finanzminiſter, ha-
ben zur Ausführung dieſer Beſtimmungen ohne Verzug das
Erforderliche anzuordnen, zugleich aber darauf zu ſehen, daß
durch das zu 1. ausgeſprochene Verbot weder die Freiheit des
innern Verkehrs, einſchließlich der Küſtenſchifffahrt von und
nach preußiſchen Häfen, gehemmt oder erſchwert, noch die an
derweitige Bewegung des Handels, innerhalb der allgemein ge
ſetzlichen Schranken über den vorwaltenden Zweck hinaus, be
jäſtiget werde. Dieſer Mein Befehl iſt durch die Geſetzſamm-
lung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 1. Mai 1847.
Friedrich Wilhelm.

An das Staatsminiſterium.“
J Verlin, d. 3. Mai. Mit dem geſtrigen Tage iſt

der geſetzliche Termin zur Einbringung der Petitlonen ge-

Gegenſtande, t iſt,zuwider, ein oder auszuführen, hat die Confiscation der
ſtände, in Bezug auf welche das Vergehen (die Contrebande) verubt

ſchloſſen. Die Zahl derſelben iſt ganz außerordentlich. Man
kann annehmen daß nicht leicht irgend eine der hervor

ſtechenderen Bedürfniſſe der Zeit übergangen ward. Daß

Der 1 des angezogenen Geſetzes lautet: Wer es unternimmt,
deren Ein und Ausfuhr verboten iſt, dieſem

egen

worden iſt, und inſofern nicht in ſpeziellen Geſetzen eine höhere
Strafe feſtgeſetzt iſt, zugleich eine Geldbuße verwirkt, welche demdoppelten Kerthe jener Gegenſtände, und wenn ſolcher nicht zehn

Thaler betraägt, dieſer Summe gleichkommen ſoll.

der Landtag bei dieſem Uebermaß ſeine Arbeiten beenden
werde, glaubt Niemand mehr; es wird vielmehr ziemlich
allgemein angenommen, daß ſofern kein anderes Hinder-
niß dazwiſchen tritt nach dem Ablauf des beſtimmten
Termins von acht Wochen, noch eine kurze Verlangerung
gewährt werden, dann aber bis zum Spatherbſt eine Ver
tagung eintreten wird. Heute und vielleicht auch morgen
bleiben die Plenarſitzungen ausgeſetzt, weil mit den Sitzen
der Deputirten eine amphitheatraliſche Erhöhung vorge-
nommen werden ſoll. Man hofft dadurch der Akuſtik des
Saales zu Hülfe zu kommen, welche namentlich auf den
hinterſten Banken das Verſtändniß faſt ganz aufhebt. Viele
der Deputirten benutzen während dieſer Muße das herr-
liche Maiwetter und die Eiſenbahnen zu näheren oder wei
teren Ausflugen nach Hamburg, Leipzig, Dresden, Bres-
lau u. ſ. w.

Am 14. und 15. Mai findet hier in Berlin die vierte
Generalverſammlung des landwirthſchaftlichen Provinzial-
vereins der Mark Brandenburg und Niederlauſitz ſtatt. Der
ſelbe durfte in dieſem Jahr ganz beſonders zahlreich beſucht
werden, da der Vereinigte Landtag unter ſeinen Deputirten
eine nicht geringe Anzahl von Landwirthen aufweiſt. Die
allgemeinen Anordnungen ſind folgende: Jn den Morgen
und Abendſtunden finden Abtheilungsſitzungen, während der
Hauptzeit des Tages Plenarverſammlungen Statt. Die Ab-
theilungsſitzungen werden ſich mit komparativen Verſuchen
mit der Schafzucht, Pferdezucht und dem Seidenbau be
ſchäftigen; in den Plenarverſammlungen ſollen Vortrage
und Diskuſſionen über die in einem beſonderen Programm
aufgeſtellten Fragen gehalten werden. Dieſe Fragen, drei
und dreißig an der Zahl, beziehen ſich theils auf ſtreng
land wirthſchaftliche Jntereſſen, theils auf die ſocialen Zu
ſtande der unteren Volksklaſſen auf dem Lande. Von all-
gemeinſtem Jntereſſe wird gleich die erſte Frage ſein, worein
die erklärenden Urſachen des großen und weitverbreiteten
Mißwachſes im vorigen Jahr zu ſetzen ſeien die gewoöhnli-
chen Grunde der Naäſſe im Mai und der nachfolgenden
Sommerdurre erklärt das Programm nicht fur ausreichend,
da mindeſtens Sommergetreide und Kartoffeln groößtentheils
erſt nach der Näſſe im Mai beſtellt worden. Zum Mit
tag pflegt man ſich zu gemeinſchaftlichen Mahlen zu ver
einen. Beſonders thätig iſt auch in dieſer Angelegen
heit wieder der jungſt genannte Präſident Lette. Er bil-
det mit dem Oberpraſidenten v. Meding und dem Oekono-
mierath v. Schlicht das Haupt- Direktorium des landwirth-
ſchaftlichen Provinzialvereins.

Die oöffentlichen Arbeiten ſind noch immer nicht wieder
vollſtändig aufgenommen. Man wundert ſich darüber um
ſo mehr und, wie wir glauben, mit Grund, als die Pri-
vatwohlthaätigkeit inzwiſchen ihre Anſtrengungen um ſo mehr
verdoppeln muß.

Die Spekulation hat ſich des Landtages in ſofern be
mächtigt, als zahlreiche Ausgaben der Landtagsverhand-
lungen, meiſtens jedoch nur Abdrucke der ſtenographiſchen
Berichte, angekundigt werden.



Elberfeld, d. 1. Mai. Aus ſehr glaubwurdiger
Quelle vernehmen wir, daß Seitens Preußens an die an
dern Zollvereins Regierungen vor wenigen Wochen die Er
öffnung gemacht worden iſt, daß kein Stoff zu einer Zoll-
cönferenz pro 1847 dermalen vorliege.

Aus Fulda vom 29. April ſchreibt man dem Frank-
furter Journal: »Wie bekannt, iſt nunmehr ſeit faſt einem
Jahre dem Gymnaſiallehrer Schell, weil er zum Deutſch
Katholicismus ubergetreten war, das Gehalt entzogen und
derſelbe als aus dem Staatsdienſt ausgetreten betrachtet.
Hr. Schell hat dagegen bei hieſigem Obergericht ein Man-
dat auf ſofortige. Auszahlung des ruckſtändigen und laufen-
den Gehalts erwirkt. Der Staatsanwalt hatte nach hooöhe-
rer Jnſtruction dagegen die üblichen Einreden vorgebracht;
das Obergericht jedoch beſtätigte dieſes Mandat. Nunmehr
hat der Staatsanwalt die Appellation angezeigt, welche
jedoch, den beſtehenden Geſetzen gemäß, ſchwerlich die durch
ein unbedingtes Mandat verfugte Auszahlung ſiſtiren kann«.

Kiel, d. 29. April. Allen denjenigen Candidaten wel
che im Juli vorigen Jahres die in Neumunſter abgefaßte
Adreſſe an die Holſteiniſche Stände- Verſammlung unter-
ſchrieben, iſt die Beſtallung zur Advocatur oder zum Staats-
dienſte, wie man vernimmt, verſagt worden. Gegen den
ObergerichtsAdvocaten Beſeler, welcher in der Neumun-
ſterſchen Volksverſammlung die Stelle eines Praſidenten
übernommen iſt die Anklage des Fiscals bei dem Holſtein-
ſchen Obergerichte angebracht. Dieſe Sache wird, wenn
das Obergericht die Vorladung bewilligt, nach den hieſigen
Prozeßgrundſätzen öffentlich und mündlich demnächſt ver
handelt werden.

Wien, d. 30. April. Heute früh um 4 Uhr iſt Se.
k. H. der Erzherzog Carl an den Folgen einer Entzun-
dungs- Krankheit im 76. Jahre ſeines Alters verſchieden.

Schweiz.
Baſel, d. 27. April. Es verlautet, daß ein ſehr be

kannter höherer eidgenöſſiſcher Offizier Willens ſei, im
Falle eines Bruches zwiſchen der Pforte und Griechenland
letzterer Macht ein Hülfscorps von nicht weniger als 8000
Mann Schweizer zuzufuhren. Die Krone Baiern wurde
Kleidung und Bewaffnung liefern, Frankreich den Sold
arantiren und die Mannſchaft je zu 600 Mann mittelſtKabgsdampiſchifen nach dem Piräeus transportiren. Län-

dereien zur Anſiedelung in den zu erobernden Provinzen
wurden ſtatt Penſionen unentgeldlich vertheilt werden.

Frankreich.
Paris, d. 29. April. Die conſervative Preſſe er

klaärt heute gradezu dem Miniſterium, daß es auf dieſe
Art, d. h. Nichts thuend, durchaus nicht fortbeſtehen kön-
ne vergebens verſchanze es ſeine Unbeweglichkeit hinter dem
Namen: Stabilität. Die Stabilität ſei fruchtbar, die Un-
beweglichkeit unfruchtbar. Frankreich habe dieſe Unbeweg-
lichkeit ſatt und die Majorität werde unruhig. Das Mini-
ſterium müſſe ſich entweder mit verjungter Kraft aufrichten
und handeln oder abtreten, um Andern Platz zu machen.
Der Artikel der Preſſe iſt ſehr ſcharf gehalten und ein
offener Bruch mit Hrn. Guizot. Man glaubt in der That
nicht, daß das Kabinet des 29. October, wenn es noch
dieſe Seſſion überdauert, die nächſte Seſſion eröffnen werde.
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Portugal.
(Paris, d. 30. April.) Die „Debats bezeichnen

heute die Nachricht von der Landung engliſcher und fran-
zoöſiſcher Truppen in Liſſabon, zum Schutz der Königin und
der Hauptſtadt, als voreilig. Man wiſſe nur, daß Don
na Maria die Anerbietungen genehmigt habe, die man ihr
der Junta zu machen angerathen, und daß Dietz, eine
der Haupturſachen des Buürgerkriegs, Portugal verlaſſen,
und bereits in London angekommen ſei.

(London, d. 28. April.) Dem Morning Chronicle
geht durch die Jberia“ eine Correſpondenz aus Liſſabon
vom 21. April zu, zufolge welcher es den Miniſtern ge-
lungen iſt, die Königin zu beſtimmen, den Jnſurgenten
keine Zugeſtändniſſe, vielmehr einen letzten Verſuch
zu machen, dieſelben mit Waffengewalt zu unterwerfen.
Der König werde ſich nunmehr ſelbſt an die Spitze der
Truppen ſtellen, um Sa da Bandeira, der gegen die
Hauptſtadt aufgebrochen iſt, eine Schlacht zu liefern.

Griechenland.
Paris, d. 30. April.) Auf außerordentlichem Wege

iſt aus Athen vom 19. April die Nachricht eingetroffen,
daß das griechiſche Cabinet bedeutende Modificationen
erfahren hat. Der Praſident der Deputirtenkammer, Ri-
gas Palamedes, iſt Miniſter des Jnnern geworden;
Koletti iſt Conſeilpräſident und Miniſter des Auswarti-
gen, und Tzavellas Kriegsminiſter geblieben; alle ubri-
gen Portefeuilles ſind in andere Hande uübergegangen.

Amerika.
(London, d. 28. April.) Aus den jungſten aus

Neuyork hier eingetroffenen Nachrichten (vom 8. April)
ergiebt ſich uber die Lage der Dinge im Jnnern von Mexiko
Folgendes:

von 1000 Reitern, den General Urrea verfolgend, in
Cerralvo angekommen. Der Berfolgte, als er von Tay-
lor's Nähe hoörte, floh mit dem Reſt ſeiner Truppen nach
der Richtung von Victoria und gab auf dieſe Weiſe die
Verbindung zwiſchen Camargo und Monterey frei. Der
eilige Ruckzug Santa Anna's nach San Luis Potoſi
wird beſtätigt. Viele von den Mexikanern, die gefangen
genommen wurden, ſagten aus, ſie hatten ſeit drei Tagen
vor den Gefechten nichts gegeſſen, Santa Anna's Armee
befinde ſich im Zuſtand gänzlicher Aufloöſung, und daß ſich
dieſelbe zerſtreuen oder elend umkommen muüſſe, wenn ſie
nicht binnen vier Tagen mit Lebensmitteln verſehen wer-
de. Jn den von Monterey eingegangenen Depeſchen
wird gemeldet: Santa Anna habe einen Arm verloren und
einen Schuß in die Hufte erhalten, die Generale Ampu-
dia, Mejia und Ortega ſeien getödtet und General
Salas zum Gefangenen gemacht worden.

Aus Veracruz erfährt man auf demſelben Wege, daß
ſich die auswärtigen Reſidenten ſämmtlich aus der Stadt
an Bord eines fremden Kriegsſchiffs begeben wollten. Viele
Burger ſeien fur eine baldige Capitulation, aber das Mili-
tär widerſetze ſich hartnäckig einem derartigen Anſinnen, ja,
die Conſuln ſagten aus, es ſeien mehrere Buürger, weil ſie
die Uebergabe der Stadt angerathen hätten, erſchoſſen wor
den. Das Feuern aus Stadt und Caſtell wurde fortgeſetzt,
ohne Schaden zu thun.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Taylor's Armee campirte noch auf dem letz
ten Schlachtfeld, der General ſelbſt aber war an der Spitze
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